
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1930/10/16 2Ob878/30
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1930

Norm

AußStrG §165

AußStrG §174 Abs2 Z2 B

Rechtssatz

Hat derjenige, der sich auf Grund des Gesetzes erbserklärt hat, nachträglich das Testament anerkannt und mit den

Testamentserben ein Übereinkommen geschlossen, so ist dieses Übereinkommen keine Erbteilung und in der

Einantwortung nicht zu berücksichtigen.
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